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Kreis Lippe 
 
40 Ersatzbestimmung von Vertretern gemäß § 45 

Kommunalwahlgesetz (KWahlG) 
 
Das Kreistagsmitglied Frau Manuela Grochowiak-
Schmieding, GRÜNE, hat gemäß § 37 KWahlG mit Ablauf 
des 31.12.2012 auf ihren Sitz im Kreistag verzichtet. 
 
Nach § 45 KWahlG stelle ich hiermit fest, dass Herr 
Thomas Enzensberger als Nachfolger für Frau Grochowi-
ak-Schmieding mit Wirkung vom 07.01.2013 in den Kreis-
tag des Kreises Lippe gewählt ist. 
 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe bei mir Einspruch erhoben werden. Der 
Einspruch ist schriftlich einzureichen oder mündlich zur 
Niederschrift zu erklären: 
 

Felix-Fechenbach-Str. 5 
32756 Detmold 
-Zimmer 498- 

 
Detmold, den 16.01.2013 
 
Der Wahlleiter für die Wahl der Vertretung 
und des Landrats des Kreises Lippe 
 
 
Heuwinkel 
Wahlleiter 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
 
 
 
41 Abschließender Prüfungsvermerk der Ge-

meindeprüfungsanstalt (GPA) Nordrhein-
Westfalen für den Eigenbetrieb Schulen des 
Kreises Lippe für das Geschäftsjahr 2011 

 
Der Kreistag des Kreises Lippe hat am 17.12.2012 den 
Jahresabschluss festgestellt und über die Verwendung des 
Fehlbetrages wie folgt beschlossen: 
 

"Der Jahresfehlbetrag von 862.515,51 Euro wird 
auf neue Rechnung vorgetragen." 

 
Der Jahresabschluss 2011 wird im Internet auf der Home-
page des Kreises Lippe unter www.kreis-lippe.de (Konzern 
Kreis Lippe/Beteiligungen/EBS Eigenbetrieb Schulen) ver-
öffentlicht. Zusätzlich wird der Jahresabschluss 2011 bis 
zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im 
Kreishaus, Ebene 4, Zimmer 452 (Büro Parsons/Koch), zur 
Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Der abschließende Vermerk der GPA in Herne über die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
lautet wie folgt: 
 
Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Eigenbetrieb Schulen des 
Kreises Lippe. Zur Durchführung der Jahresabschlussprü-
fung zum 31.12.2011 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Münster, bedient.  

 
Diese hat mit Datum vom 15.10.2012 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.  
 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz 
und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Schulen des Kreises 
Lippe“ für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die Auf-
stellung dieser Unterlagen nach den handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Sat-
zung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Schulen des Kreises 
Lippe“. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung sowie 
über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Prüfungen nach § 106 GO NRW und 
nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung „Schulen des Kreises 
Lippe“ sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksam-
keit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Ba-
sis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Schulen des Kreises 
Lippe“ sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auf-
fassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen der Satzung und sonstigen ortsrechtlichen Best-
immungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hält-nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der eigenbetriebs-ähnlichen Einrichtung 
„Schulen des Kreises Lippe“. Der Lagebericht steht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Schulen 
des Kreises Lippe“ und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 75 
 

 

 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem 
Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 09.01.2013 
 
GPA NRW 
Im Auftrag 
 
Helga Giesen 
 
Vorstehender Prüfvermerk wird hiermit gemäß § 26 (3) der 
Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) sowie 
§ 3 (5) der Verordnung über die Durchführung der Jahres-
abschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) bekannt gemacht.   
 
Detmold, den 17.01.2013    
 
 
Klaus Kuhlmann 
Betriebsleiter 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
 
 
 
42 Abschließender Prüfungsvermerk der Ge-

meindeprüfungsanstalt (GPA) Nordrhein-
Westfalen für den Eigenbetrieb Straßen des 
Kreises Lippe für das Geschäftsjahr 2011 

 
Der Kreistag des Kreises Lippe hat am 01.10.2012 den 
Jahresabschluss festgestellt und über die Verwendung des 
Fehlbetrages wie folgt beschlossen: 
 

"Der Jahresfehlbetrag (von 37.850,30 Euro) wird auf 
neue Rechnung vorgetragen." 

 
Der Jahresabschluss 2011 wird im Internet auf der Home-
page des Kreises Lippe unter www.kreis-lippe.de (Konzern 
Kreis Lippe/Beteiligungen/EBSt Eigenbetrieb Straßen) ver-
öffentlicht. Zusätzlich wird der Jahresabschluss 2011 bis 
zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im 
Kreishaus, Ebene 4, Zimmer 452 (Büro Parsons/Koch), zur 
Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Der abschließende Vermerk der GPA in Herne über die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
lautet wie folgt: 
 
Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Eigenbetrieb Straßen des 
Kreises Lippe. Zur Durchführung der Jahresabschlussprü-
fung zum 31.12.2011 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Münster, bedient.  
 

 
Diese hat mit Datum vom 30.07.2012 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.  
 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz 
und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach 
den handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung 
der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung sowie über 
den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Prüfungen nach § 106 GO NRW und 
nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, die Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Be-
triebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie 
die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften (und den ergänzenden Best-
immungen der Satzung und sonstigen ortsrechtlichen Best-
immungen) und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem 
Ergebnis: 
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Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 09.01.2013 
 
GPA NRW 
Im Auftrag 
 
Helga Giesen 
 
Vorstehender Prüfvermerk wird hiermit gemäß § 26 (3) der 
Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) sowie 
§ 3 (5) der Verordnung über die Durchführung der Jahres-
abschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) bekannt gemacht.   
 
Detmold, den 17.1.2013 
 
 
August Tölle 
Betriebsleiter 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
 
 
 
43 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur inter-

kommunalen Zusammenarbeit im Bereich des 
kommunalen Rechtswesens zwischen der 
Stadt Barntrup sowie den Gemeinden August-
dorf, Dörentrup, Extertal, Kalletal und Schlan-
gen sowie dem Kreis Lippe 

 
Auf die im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Detmold, 
ausgegeben am 14. Januar 2013, Nr. 3 (ABl.Reg.Dt. 2013, 
S. 18 ff.), bekanntgemachte öffentlich-rechtliche Vereinba-
rung zur interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des 
kommunalen Rechtswesens zwischen der Stadt Barntrup 
sowie den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Extertal, Kal-
letal und Schlangen sowie dem Kreis Lippe wird gem. 
24 Abs. 3 Satz 2 GkG NRW hingewiesen. 
 
Detmold, den 4.02.2013 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
9.2.1 Revision/Recht 
Im Auftrag 
Thomas Wolf-Hegerbekermeier  
 
Stadt Barntrup 
Der Bürgermeister 
Herbert Dahle 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
44 Bebauungsplanes Nr. 1026 „Rückertstraße“, 

Ortsteil Werl-Aspe im beschleunigten Verfah-
ren gemäß § 13a BauGB 
- Aufstellungsbeschluss  
- Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit 

im Sinne des § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB 
 
Beschluss des Planungs – und Stadtentwicklungsaus-
schusses vom 08.05.2012 
 
Aufstellungsbeschluss 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1026 "Rückert-
straße", Ortsteil Werl-Aspe wird gemäß § 2 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) beschlossen.  
Die Aufstellung des Bebauungsplanes wird im beschleunig-
ten Verfahren nach den Regelungen des § 13a BauGB oh-
ne Durchführung einer Umweltprüfung gemäß 
§ 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt.  
Der Geltungsbereich geht aus dem zu diesem Beschluss 
gehörenden Übersichtsplan hervor. 
 
Die Öffentlichkeit kann sich in der Zeit vom 
 

14.02.2013 – 28.02.2013 
 
während der Öffnungszeiten 
 
Montag bis Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 – 17:30 Uhr 
Freitag  08.00 – 12.00 Uhr 

 
im Rathaus in Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 
19, im Fachdienst Stadtplanung, 6. Obergeschoss, 
Zimmer 6.2, über die allgemeinen Ziele und Zwecke und 
die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten 
und sich während dieser Frist äußern. 
 
Die Äußerungen werden im Rahmen der Auswertungen 
aller Äußerungen überprüft und fließen dann in das weitere 
Bebauungsplanverfahren ein. Die abschließende Entschei-
dung darüber wird durch den Rat der Stadt Bad Salzuflen 
getroffen. Das Ergebnis der Abwägung kann dann beim 
Fachdienst Stadtplanung eingesehen werden. Eine darüber 
hinausgehende gesonderte Benachrichtigung ist gemäß 
den Vorschriften des Baugesetzbuches nicht vorgesehen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt 
wird. Auf eine Umweltprüfung im Sinne des § 2 Abs. 4 
BauGB wird daher verzichtet. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den 31.01.2013 
Der Bürgermeister 
 
 
Oberweis 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
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45 Öffentliche Bekanntmachung des Jahresab-

schlusses zum 31.12.2010 der Stadt Bad Salzu-
flen 

 
Aufgrund § 96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der derzeit gültigen Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) hat 
der Rat der Stadt Bad Salzuflen am 12.12.2012 den vom 
Rechnungsprüfungsausschuss geprüften und mit einem 
unbeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahres-
abschluss 2010 durch Beschluss festgestellt und dem Bür-
germeister Entlastung erteilt. Dabei wird der Ausgleich des 
Jahresfehlbetrages in der Ergebnisrechnung 2010 in Höhe 
von 16.827.914,23 € durch Verringerung der Allgemeinen 
Rücklage vorgenommen. 
 
Die wesentlichen Ergebnisse der Ergebnisrechnung, der 
Finanzrechnung und der Bilanz zum 31.12.2010 sind aus 
der nachstehenden Anlage ersichtlich. 
 
(Öffentliche Bekanntmachung:) 
Der Jahresabschluss 2010 wird hiermit öffentlich bekannt-
gemacht. 
 
(Erfüllung der Anzeigepflicht:) 
Der Jahresabschluss 2010 ist gemäß § 96 Abs. 2 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen dem 
Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Det-
mold mit Schreiben vom 07. Januar 2013 angezeigt wor-
den. 
 
(Verfügbarmachung zur Einsichtnahme:) 
Der Jahresabschluss 2010 ist zur Einsichtnahme gemäß 
§ 96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen im Fachdienst 20 Haushalt der Stadt Bad Salzuf-
len, Rathaus, Rudolph-Brandes-Allee 19, 32105 Bad Sal-
zuflen während der Öffnungszeiten verfügbar. 
 
Bad Salzuflen, den 22. Januar 2013 
 
 
Dr. Honsdorf 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
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Stadt Barntrup 
 
46 Feststellung des Jahresabschlusses 2010 und 

des Lageberichtes sowie die Entlastungsertei-
lung des Schulverbandsvorstehers 

 
I. Jahresabschluss 2010 des Schulverbandes 

Barntrup-Dörentrup und Entlastung des 
Schulverbandsvorstehers 

 
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes 
Barntrup-Dörentrup hat in ihrer Sitzung am 17.10.2011 
gem. § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 
(GV.NRW.S.666) in der zurzeit geltenden Fassung unter 
Zuhilfenahme der Concunia Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft den geprüften Jahresabschluss sowie den Lagebe-
richt festgestellt. Dem Schulverbandsvorsteher wurde Ent-
lastung erteilt. 
 
AKTIVA 
1. Anlagevermögen 
 
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 87,00 € 
1.2  Sachanlagen 
1.2.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden  
   1.803.817,00 € 
1.2.2  Maschinen und technische Anlagen 19,00 € 
1.2.3  Betriebs- und Geschäftsausstattung 218.383,00 € 
1.2.8  Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 0,00 € 
 
2. Umlaufvermögen 
 
2.1 Vorräte 
2.1.1  Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 559,75 € 
2.2  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
2.2.1  Privatrechtliche Forderungen  
2.2.1.2  gegenüber dem privaten Bereich 1.619,08 € 
2.2.1.2  gegen verbundene Unternehmen 167.251,03 € 
2.2.1.3 gegen verbundene Unternehmen 125,11 € 
 
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 1.250,00 € 
 
SUMME AKTIVA: 2.193.110,97 € 
 
PASSIVA 
1. Eigenkapital 
 
1.1  Allgemeine Rücklage 71.082,88 € 
1.2  Ausgleichsrücklage 34.645,49 € 
1.3  Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) 66.168,75 € 
 
2. Sonderposten 
 
2.1 für Zuwendungen 1.310.230,00 € 
 
3. Rückstellungen 
 
3.1  Instandhaltungsrückstellungen 11.000,00 € 
3.2  Sonstige Rückstellungen 15.700,00 € 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Verbindlichkeiten 
 
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
4.1.1  vom öffentlichen Bereich 220.390,61 € 
4.1.2  vom privaten Kreditmarkt 293.821,06 € 
4.2  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
 Leistungen  32.940,13 € 
4.3  erhaltene Anzahlungen 55.289,37 € 
4.4  Sonstige Verbindlichkeiten 80.592,68 € 
 
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.250,00 € 
 
SUMME PASSIVA: 2.193.110,97 € 
 
Der vorstehende Beschluss der Schulverbandsversamm-
lung über den Jahresabschluss 2010 und den Lagebericht 
sowie die Entlastung des Schulverbandsvorstehers wird 
hiermit gemäß § 96 Absatz 2 GO NRW öffentlich bekannt-
gemacht. 
 
Barntrup, den 21.01.2013 
 
 
Der Schulverbandsvorsteher 
Dahle 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
 
 
 
47 Feststellung des Jahresabschlusses 2011 und 

des Lageberichtes sowie die Entlastungsertei-
lung des Schulverbandsvorstehers 

 
II. Jahresabschluss 2011 des Schulverbandes 

Barntrup-Dörentrup und Entlastung des 
Schulverbandsvorstehers 

 
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes 
Barntrup-Dörentrup hat in ihrer Sitzung am 17.10.2011 
gem. § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 
(GV.NRW.S.666) in der zurzeit geltenden Fassung unter 
Zuhilfenahme der Concunia Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft den geprüften Jahresabschluss sowie den Lagebe-
richt festgestellt. Dem Schulverbandsvorsteher wurde Ent-
lastung erteilt. 
 
AKTIVA 
1. Anlagevermögen 
 
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 32,00 € 
1.2 Sachanlagen 
1.2.1  Bauten auf fremdem 
 Grund und Boden 1.724.874,00 € 
1.2.2  Maschinen und technische Anlagen 19,00 € 
1.2.3  Betriebs- und Geschäftsausstattung 205.179,00 € 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 0,00 € 
 
2. Umlaufvermögen 
 
2.1  Vorräte 
2.1.1  Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 547,50 € 
2.2  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
2.2.1  Privatrechtliche Forderungen  
2.2.1.2  gegenüber dem privaten Bereich 155,36 € 
2.2.1.2  gegen verbundene Unternehmen 150.202,65 € 
 
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 1.250,00 € 
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SUMME AKTIVA: 2.082.259,51 € 
 
PASSIVA 
1. Eigenkapital 
 
1.1 Allgemeine Rücklage 71.082,88 € 
1.2  Ausgleichsrücklage 35.400,00 € 
1.3  Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) 87.976,64 € 
 
2. Sonderposten 
 
2.1 für Zuwendungen 1.242.393,00 € 
 
3. Rückstellungen 
 
3.1  Instandhaltungsrückstellungen 11.000,00 € 
3.2  Sonstige Rückstellungen 15.800,00 € 
 
4. Verbindlichkeiten 
 
4.1  Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
4.1.1  vom öffentlichen Bereich 203.288,32 € 
4.1.2  vom privaten Kreditmarkt 276.511,87 € 
4.2  Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
 und Leistungen  9.408,21 € 
4.3  erhaltene Anzahlungen 54.397,67 € 
4.4  Sonstige Verbindlichkeiten 73.750,92 € 
 
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.250,00 € 
 
SUMME PASSIVA: 2.082.259,51 € 
 
Der vorstehende Beschluss der Schulverbandsversamm-
lung über den Jahresabschluss 2011 und den Lagebericht 
sowie die Entlastung des Schulverbandsvorstehers wird 
hiermit gemäß § 96 Absatz 2 GO NRW öffentlich bekannt-
gemacht. 
 
Barntrup, den 21.01.2013 
 
 
Der Schulverbandsvorsteher 
Dahle 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
48 Widmung der Erschließungsanlagen „Wagner-

straße“, " Lortzingstraße" und  "Schumann-
straße" 

 
Die Stadt Barntrup hat im Bereich des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplanes Nr. 01/05 „Am Bellenbruch“ die Er-
schließungsanlagen  „Wagnerstraße“, "Lortzingstraße" so-
wie "Schumannstraße" endgültig ausgebaut. Die Abgren-
zung der Erschließungsanlagen ist aus dem beigefügten 
Übersichtsplan ersichtlich. Die Straßen umfassen die 
nachstehend aufgeführten Grundstücke der Gemarkung 
Barntrup: 
 
"Wagnerstraße"  - Flur 2, Flurstück 1277, 
"Lortzingstraße" -Flur 2 , Flurstück 1274 und  
"Schumannstraße" -Flur 2, Flurstrück 1230. 
 
Die Straßen werden  hiermit nach den §§ 3 und 6 des 
Straßen- und Wegegesetzes  des Landes Nordrhein-
Westfalen – StrWG NW- vom 30.05.1995 in der z.Zt. gülti-
gen Fassung als Gemeindestraße dem öffentlichen Ver-
kehr gewidmet. 
 
Träger der Straßenbaulast für die hergestellte Erschlie-
ßungsanlage ist gemäß § 47 Abs. 1 StrWG NW die Stadt 
Barntrup. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Widmungsverfügung kann vor dem Verwal-
tungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden, schrift-
lich oder in elektronischer  Form nach Maßgabe der elekt-
ronischen Rechtsverkehrsverordnung –ERVVO VG/FG- 
vom 23.11.2005 oder zur Niederschrift des Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle binnen eines Monats nach Be-
kanntgabe des Verwaltungsaktes Klage erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben und die 
angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. 
 
Sollte diese Frist durch das Verschulden eines von Ihnen 
Bevollmächtigten versäumt werden, so würde dessen Ver-
schulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Barntrup, den 23.01.2013 
 
Stadt Barntrup  
 
Der Bürgermeister 
 
 
Dahle 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
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Stadt Blomberg 
 
49 Satzung über die zukünftige Besetzung des 
 Rates der Stadt Blomberg für die Wahlperiode 
 2014-2019 vom 31.01.2013 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchstabe f. der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 in der zurzeit 
gültigen Fassung und des § 3 Abs. 2 des Gesetzes über 
die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Kommunalwahlgesetz – KWahlG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 30.06.1998 in der zurzeit gültigen Fas-
sung hat der Rat der Stadt Blomberg in seiner Sitzung am 
19.12.2012 die nachfolgende Satzung beschlossen: 
 

Allgemeines 
 
Nach § 3 Abs. 2 des Gesetzes über die Kommunalwahlen 
im Lande Nordrhein-Westfalen (KWahlG) vom 
30. Juni 1998 in der zurzeit gültigen Fassung beträgt die 
Zahl der zu wählenden Vertreter für Gemeinden mit einer 
Bevölkerungszahl von über 15.000 EW aber nicht über 
30.000 EW 38 Vertreter, davon 19 in Wahlbezirken.  
 
Die Gemeinden und Kreise können durch Satzung die Zahl 
der zu wählenden Vertreter um 2,4 oder 6, davon je zur 
Hälfte in Wahlbezirken verringern; die Zahl von 20 Vertre-
tern darf nicht unterschritten werden. 
 

§ 1 
 
Die Zahl der nach § 3 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz 
(KWahlG) für den Rat der Stadt Blomberg zu wählenden 
Vertreterinnen und Vertreter wird von 38 um 6 verringert 
und auf 32 festgesetzt (ohne Bürgermeister); gleichzeitig 
wird die Zahl der Wahlbezirke von 19 auf 16 reduziert. 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
im Kreisblatt - Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner 
Städte und Gemeinden - in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat-
zung über die Zahl der zu wählenden Vertreter für den Rat 
der Stadt Blomberg vom 13.03.2008 außer Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über die zukünftige Besetzung 
des Rates bei der Stadt Blomberg für die Wahlperiode von 
2014 bis 2019 vom 19.12.2012 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO) vom 14.07.1994 in der 
zurzeit geltenden Fassung wird daraufhingewiesen, dass 
gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jah-
res seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Blomberg, den 31.01.2013 
 
 
Klaus Geise 
(Bürgermeister) 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
 
 
 
50 Ordnungsbehördliche Verordnung über das 

Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt 
Blomberg vom 5. Februar 2013 

 
Auf Grund des § 6 des Gesetzes zur Regelung der Laden-
öffnungszeiten (LÖG NRW) vom 16. November 2006 
(GVBl. NRW S. 516), des § 1 der Verordnung zur Rege-
lung von Zuständigkeiten auf den Gebieten des Arbeits- 
und technischen Gefahren-Schutzes (ZustVO ArbtG) vom 
14. Juni 1994 (GVBl. NRW. S 360) und der §§ 25 ff. des 
Ordnungsbehördengesetzes (OBG NRW) vom 
13. Mai 1980 (GVBl. NRW S. 528/SGV NRW 2060), jeweils 
in der zurzeit geltenden Fassung, wird auf Grund des 
Ratsbeschlusses vom 31. Januar 2013 für die Stadt Blom-
berg verordnet: 
 

§ 1 
Verkaufsstellen in der Kernstadt Blomberg dürfen im Jahr 
2013 
 
• am 12. Mai anlässlich des Blumen- und Bauernmark-

tes  
• am 13. Oktober anlässlich des Kartoffelfestes  
• am 1. Dezember anlässlich des Sint-Nicolaas-Marktes  

 
jeweils von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein.  
 

§ 2 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der zuge-
lassenen Geschäftszeiten offen hält.  
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 24 des Gesetzes 
über den Ladenschluss mit einer Geldbuße bis zu fünfhun-
dert Euro geahndet werden. 
 

§ 3 
Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Verkündung 
im Kreisblatt (Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städ-
te und Gemeinden) in Kraft. 
  
Blomberg, den 5. Februar 2013 
 
Stadt Blomberg als örtliche Ordnungsbehörde 
 
 
Geise 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
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51 Haushaltssatzung des Schulverbandes 

Pestalozzischule Blomberg für das Haushalts-
jahr 2013  

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV NW  S. 666) -in der zurzeit geltenden 
Fassung- in Verbindung mit §§ 8 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 
(GV.NW. S. 621) - in der zurzeit geltenden Fassung- und 
des § 6 Abs. 2 Buchstabe e) der Schulverbandssatzung hat 
die Verbandsversammlung des Schulverbandes Pestaloz-
zischule Blomberg am 29.11.2012 folgende Haushaltssat-
zung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben des Schulverbandes voraus-
sichtlich anfallenden Ertrage und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächti-
gungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
 
Gesamtbetrag der Erträge auf  583.903,00 EUR 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 583.903,00 EUR 
 
im Finanzplan mit 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig-
keit auf  583.903,00 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig-
keit auf 583.903,00 EUR 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden können, wird auf 
100.000,00 EUR festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 5 

 
Die Schulverbandsumlage wird auf 565.903,00 EUR fest-
gesetzt. 
 
Blomberg, 29.11.2012 
 
(Klaus Geise) 
Schulverbandsvorsteher 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die festgesetzte Verbandsumlage ist gemäß § 19 Abs. 2 
des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) 
in der zurzeit geltenden Fassung vom Schulamt für den 
Kreis Lippe am 30.01.2013 genehmigt worden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c) der Schulverbandsvorsteher hat den Satzungsbe-

schluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

dem Schulverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Blomberg, den 05. Februar 2013 
 
 
(Klaus Geise) 
Schulverbandsvorsteher 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
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52 Öffentliche Bekanntmachung des Jahresab-

schlusses der Stadt Blomberg zum 31.12.2011 
und Entlastung des Bürgermeisters 

 
Aufgrund des § 96 Abs. 1 GO NRW in der derzeit gültigen 
Fassung hat der Rat der Stadt Blomberg am 08.11.2012 
und 31.01.2013 den vom Rechnungsprüfungsausschuss 
geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2011 durch Be-
schluss festgestellt und dem Bürgermeister uneinge-
schränkt Entlastung erteilt.  
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 ist gemäß 
§ 96 Abs. 2 GO NRW dem Landrat als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom 
03.12.2012 und 05.02.2013 angezeigt worden.  
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Die Ergebnis- und Finanzrechnung 
sowie die Bilanz sind als Anlage beigefügt. 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 liegt zur Einsicht-
nahme ab dem 26.02.2013 bis zur Feststellung des folgen-
den Jahresabschlusses während der Dienststunden (mon-
tags – freitags von 08.00 – 12.00 Uhr, Montag und Diens-
tag von 14.00 – 15.30 Uhr, Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr) 
im Fachbereich 20 – Kämmerei und Finanzen- (Am Martini-
turm 1, 32825 Blomberg) öffentlich aus. 
 
Blomberg, den 12.02.2013 
 
Stadt Blomberg 
Der Bürgermeister 
 
 
(Geise) 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
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Gemeinde Extertal 
 
53 Bekanntmachung des Jahresabschlusses der 

Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Extertal für 
das Wirtschaftsjahr 2011 

 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat am 20.12.2012 den 
Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2011 
festgestellt und über die Ergebnisverwendung wie folgt be-
schlossen: 
 
Der Jahresgewinn 2011 in Höhe von 49.820,69 € wird mit 
dem Verlustvortrag verrechnet. Es verbleibt ein Verlustvor-
trag in Höhe von 221.516,53 €. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen bis zur 
Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Ein-
sichtnahme während der Dienststunden im Verwaltungs-
gebäude Rathaus drei, Mittelstr. 36,  
1. Obergeschoss, Raum 10, 32699 Extertal, aus. 
 
Der Abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen über die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichtes lautet wie folgt: 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Wirtschaftsbetriebe Extertal. 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2011 hat sie sich des Wirtschaftsprüfers Dipl.-Kfm. 
Gerhard Hinrichs, Detmold, bedient. 
 
Dieser hat mit Datum vom 19.09.2012 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt. 
 
„Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wirt-
schaftsbetriebe Extertal für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und La-
gebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in 
der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. 
Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht abzugeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
und § 106 Abs. 1 GO NW unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Wür-
digung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurtei-
lung bildet. 
 
Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der 
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht des Wirtschaftsprü-
fers Dipl.-Kfm. Gerhard Hinrichs ausgewertet und eine 
Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt 
dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 16.01.2013 
 
GPA NRW   (Siegel) 
Im Auftrag 
 
gez. 
Matthias Middel 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe der Gemein-
de Extertal für das Wirtschaftsjahr 2011 sowie der ab-
schließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt Nord-
rhein-Westfalen werden gemäß § 13 Abs. 1 der Hauptsat-
zung der Gemeinde Extertal vom 06.11.2009 in Verbindung 
mit § 26 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung NW vom 
16.11.2004 (GV.NRW. S. 644, ber. 2005 S.15), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13.08.2012 
(GV.NRW. S. 296), öffentlich bekannt gemacht. 
 
Wirtschaftsbetriebe Extertal 
Der Betriebsleiter 
 
Extertal, 23.01.2013 
 
 
gez. 
(Hubertus Fricke) 
Betriebsleiter 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
 
 
 
54 Öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haus-

haltssatzung der Gemeinde Extertal für die 
Haushaltsjahre 2013 und 2014 

 
Hiermit wird bekannt gemacht, dass der Entwurf der Haus-
haltssatzung der Gemeinde Extertal für die Haushaltsjahre 
2013 und 2014 samt Anlagen in der Zeit vom  
 

12.02. bis 20.02.2013 
 
für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rathaus III, 
Zimmer 12, während der Dienststunden öffentlich ausliegt. 
 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass Einwohner und 
Abgabepflichtige gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 
für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 innerhalb einer Frist 
von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Gemeinde Extertal, Der Bürger-
meister, Mittelstr. 33, 32699 Extertal, während der Dienst-
stunden Einwendungen erheben können.  
 
32699 Extertal, den 31.01.2013  
 
Der Bürgermeister 
 
 
(Hoppenberg) 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
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Stadt Lage 
 
55 Pflichtprüfung des Städt. Abwasserbetriebs 

Lage für das Geschäftsjahr 2011 
 
Der Rat der Stadt Lage hat in seiner Sitzung am 
13. Dezember 2012 den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt zum 31. Dezember 2011 festgestellt und über die Ge-
winnverwendung wie folgt beschlossen: 
 
"Der Jahresgewinn wird mit einer Höhe von 1.905.367,24 
Euro festgestellt. 
 
Er wird in Höhe von 1.155.367,24 Euro an die Stadt Lage 
ausgeschüttet und in Höhe von 750.000 € auf neue Rech-
nung vorgetragen.“ 
 
Jahresabschluss und Lagebericht werden hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Sie werden bis zur Feststellung des Jah-
resabschlusses 2012 bei der Stadt Lage, Bergstraße 6 (Ci-
ty-Center 1. OG), Zimmer 406, 32791 Lage, während der 
allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme verfügbar 
gehalten. 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes lautet wie folgt: 
 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Städtischer Abwasserbe-
trieb Lage. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31.12.2011 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Münster, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 25.10.2012 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. 
 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz 
und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Städtischen Abwasserbetriebs Lage für das Wirtschafts-
jahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den gemeinderechtlichen Vor-
schriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung 
der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 
sowie über den Lagebericht abzugeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach 
§ 106 GO NRW und nach § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu pla-
nen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Ver-
stöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahres-
abschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für 
die Angaben in Buchführung, die Ordnungsmäßigkeit 
der Geschäftsführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend siche-
re Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahres-
abschluss den gesetzlichen Vorschriften und den er-
gänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar." 
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Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft ausgewertet und eine Analy-
se anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich. 
 

 
 
Aufgrund des § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der zur Zeit gelten-
den Fassung wird hiermit die Feststellung des Jahresab-
schlusses, die Verwendung des Jahresgewinns sowie 
der Prüfungsvermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
veröffentlicht. 
 
Lage, den 01.02.2013 
 
 
gez. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
 
 
 
56 Haushaltssatzung der Stadt Lage für das 

Haushaltsjahr 2013 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der derzeit gültigen 
Fassung hat der Rat der Stadt Lage mit Beschluss vom 
13.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Lage voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen so-
wie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
Gesamtbetrag der Erträge auf 61.857.390 EUR 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 65.747.985 EUR 
 
im Finanzplan mit  
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf 58.883.940 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf 61.361.135 EUR 
 

 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der 
Finanzierungstätigkeit auf  20.576.300 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 19.197.650 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investi-
tionen 
erforderlich ist, wird auf 3.670.000 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der 
zur Leistung 
von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforder-
lich ist, wird auf 3.483.000 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich 
des 
Ergebnisplans wird auf 315.453,11 EUR 
festgesetzt. 
 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich 
des 
Ergebnisplans wird auf 3.575.141,89 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch  
genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) auf 220 v. H. 
1.2 für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf  413 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer auf  415 v. H. 
 

§ 7 
 
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushalt-
sausgleich im Jahr 2015 wieder hergestellt. Die dafür im 
Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidie-
rungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushalts-
plans umzusetzen. 
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§ 8 

 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage 
beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW erheb-
lich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50.000 EUR betragen. 
Diese Grenze gilt nicht für auf gesetzlicher Grundlage be-
ruhende Mehraufwendungen/-auszahlungen, die aus er-
zielten Mehrerträgen/  
-einzahlungen resultieren. 
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 
den Betrag von 25.000 EUR überschreiten. 
Bei Überschreitung dieser Beträge ist gemäß § 83 Abs. 2 
GO NRW die vorherige Zustimmung des Rates erforder-
lich. 
 
Die Ansätze folgender Sachkonten sind gegenseitig de-
ckungsfähig: 
 
• Personal- und Versorgungsaufwendungen 

 
• Produktsachkonten mit einem Ansatz bis einschließlich 

2.000 EUR der Ergebnispositionen „Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen“, „Transferaufwendungen“ 
und „sonstige ordentliche Aufwendungen“ innerhalb 
eines Produkts/Unterprodukts 

 
• die im Produktbereich 3 vorhandenen Sachkonten 

5255000, 5255100, 5271000 und 5279000 je Pro-
dukt/Unterprodukt 

 
• die in diversen Produkten versorgten Sachkonten 

5255000 und 5255100 / 5255101 - …105 bzw. 
5255110 und 5255200 

 
• die Produktsachkonten 001 006 001   5431010 - ....15 

(Bürobedarf)  
 
• die Aufwendungen für Versicherungen (Sachkonten 

5441000 - …020) 
 
• die im Produkt 016 001 002 enthaltenen Zinsaufwen-

dungen sowie Zahlungsverpflichtungen aus Zinsderi-
vaten  

 
• die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 

(nach Aufgabenbereichen getrennt) 
 

• die Ansätze aller mit Aufwandskonten verbundenen 
Auszahlungskonten sowie - in einem gesonderten De-
ckungskreis - die Auszahlungs-Ansätze für die Til-
gung/Umschuldung von Krediten (016 001 002) 

 
• getrennt veranschlagte, investive Ansätze für gleichar-

tige Hochbaumaßnahmen des Fachteams Gebäude-
management sind gegenseitig deckungsfähig. 

 
Außerdem sind die Sachkonten folgender Erträ-
ge/Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen „un-
echt“ deckungsfähig: 
 
Mehrerträge aus Versicherungsleistungen fließen den kor-
respondierenden Aufwandspositionen zu. 
 
 
 

 
Mehrerträge aus Entgelten für die Übermittagsversorgung 
in Tageseinrichtungen für Kinder (Bildungs- und Teilhabe-
paket) erhöhen die korrespondierenden Aufwandspositio-
nen. 
 
Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Zuwendungen für 
den U3-Ausbau von Kindergärten und für Familienzentren 
fließen den entsprechenden Aufwands- bzw. Auszahlungs-
positionen zu. 
 
Mehrerträge/-einzahlungen aus Teilnehmerbeiträgen für 
Freizeiten, Fahrten, Ferienspiele und Ferienaktionen der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit sind deckungsfähig zu-
gunsten der entsprechenden Aufwendun-
gen/Auszahlungen. 
 
Mehrerträge/-einzahlungen aus dem Sponsoring von 
Stadtmarketing-Veranstaltungen erhöhen den Ansatz der 
Produktsachkonten 015 001 001 5279000/7279000 
„Stadtmarketing“. 
 

§ 9 
 
Die Wertgrenze nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Gemeindehaus-
haltsverordnung NRW für Investitionen, die in den Teilfi-
nanzplänen und -rechnungen gesondert darzustellen sind, 
wird auf 25.000 € festgesetzt.  
 

§ 10 
 
Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw- bzw. ku-Vermerk: 
 
kw - Vermerk:  Die Stelle kommt bei Ausscheiden des 

Stelleninhabers in Fortfall. 
ku - Vermerk:  Die Stelle ist nach Ausscheiden des Stel-

leninhabers umzuwandeln. 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß 
§ 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Lippe in 
Detmold als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit 
Schreiben vom 03.01.2013 angezeigt worden. 
 
Der Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde hat die nach § 75 Abs. 4 bzw. § 76 GO er-
forderlichen Genehmigungen der Verringerung der Rückla-
ge sowie des fortgeschriebenen Haushaltssicherungskon-
zepts mit Verfügung vom 21.01.2013 erteilt.  
 
Die Haushaltssatzung wird während der allgemeinen Öff-
nungszeiten (montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 
12.00 Uhr, außerdem montags von 14.00 Uhr bis 16.30 
Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr) im 
Fachteam Zentrale Finanzbuchhaltung, Beteiligungen der 
Stadt Lage, Bergstraße 6 (City-Center, 1.OG), Büro 408, 
bis zur Feststellung des dem Haushaltsjahr folgenden Jah-
resabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
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Hinweis  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
 
Lage, den 31. Januar 2013 
 
 
gez. C. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
 
 
 
57 Bebauungsplan G 3 F „Quartier nördlich der 

Stauffenbergstraße“  
 (Beschleunigtes Verfahren gem. § 13 a BauGB) 
 
hier: Satzungsbeschluss vom 13.12.2012 und Inkrafttreten 
 
Räumlicher Geltungsbereich: siehe Planausschnitt 
 
Der Bebauungsplan G 3 F „Quartier nördlich der Stauffen-
bergstraße“ der Stadt Lage ist vom Rat der Stadt Lage in 
seiner Sitzung am 13.12.2012 gemäß § 10 Absatz 1 des 
Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414) in Verbindung mit §§ 7 und 41 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) in den je-
weils gültigen Fassungen als Satzung beschlossen wor-
den.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vorstehende Satzungsbeschluss wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt nach 
§ 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) der Bebau-
ungsplans G 3 F „Quartier nördlich der Stauffenbergstraße“ 
der Stadt Lage in Kraft. 
 
Lage und Umfang des Bebauungsplans G 3 F „Quartier 
nördlich der Stauffenbergstraße“ der Stadt Lage sind aus 
dem in dieser Bekanntmachung abgedruckten Planaus-
schnitt ersichtlich. Der räumliche Geltungsbereich ist in 
dem Übersichtsplan mit einer schwarzen unterbrochenen 
Linie eingegrenzt. Für die genaue Umgrenzung ist die 
Grenzeintragung im Bebauungsplan G 3 F „Quartier nörd-
lich der Stauffenbergstraße“ der Stadt Lage verbindlich. 
 
 
 

 
Der Bebauungsplan G 3 F „Quartier nördlich der Stauffen-
bergstraße“ der Stadt einschließlich Begründung wird vom 
Tage dieser Bekanntmachung an für dauernd während der 
Dienststunden bei der Stadt Lage, Rathaus III, Lange Stra-
ße 67 (Fachteam Planen, Zimmer 204), 32791 Lage, zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des 
Bebauungsplans G 3 F „Quartier nördlich der Stauffen-
bergstraße“ der Stadt Lage wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben. 
 
Hinweise 
 
1.   Unbeachtlich werden gemäß § 215 des Baugesetzbu-

ches (BauGB)  
 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und  

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Lage 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Das gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
BauGB beachtlich sind. 

 
2.   Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-

wie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von einge-
tretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen wird hingewiesen. 

 
3.   Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen der Sat-
zung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) der Satzungsbeschluss ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Lage vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lage, 31. Januar 2013  
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
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58 Einladung zur 27. Ratssitzung am 14.02.2013 
 
E I N L A D U N G  
Sitzungsnummer: RAT/027/9. LEGISL. 
Gremium: Rat der Stadt Lage 
Sitzungstag: 14.02.2013 
Sitzungsort: Aula des Schulzentrums 
 Werreanger  
Beginn der Sitzung: 18:00 Uhr 
 
1 ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1.1 Formelle Feststellungen zur Sitzung gem. § 9 
 Geschäftsordnung 
 
1.1.1 form- und fristgerechte Einladung 
 
1.1.2 Beschlussfähigkeit 
 
1.1.3 Tagesordnung 
 
1.2 Niederschrift vom 13.12.2012 
 
1.3 Geschäftliche Mitteilungen 
 
1.4 Personelle Änderungen in den Ratsgremien 
 
1.5 Resolution zum Thema Inklusion 
 hier: Antrag der Fraktionen von CDU und FDP 

vom 30. Januar 2013 
 
1.6 Vorlagen zur Beschlussfassung 
 
1.6.1 Abgabe einer Absichtserklärung zum Erwerb von 
 Anteilen an der E.ON Westfalen Weser AG (EWA) 
 
1.6.2 Einrichtung einer Integrativen Lerngruppe an der 
 Realschule Lage zum Schuljahr 2013/14 
 hier: Zustimmung des Schulträgers gem. § 20 

Abs. 8 Schulgesetz NRW 
 
1.6.3 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Wahrneh-

mung der Aufgaben einer gemeinsamen kommu-
nalen Statistikstelle durch den Kreis Lippe 

 
1.6.4 Entwicklung Lages zur "Fairtrade-Stadt" 
 
1.6.5 2. Änderung des Bebauungsplanes B 1 Potten-

hausen 
 a) Auswertung der Offenlegung / Abwägungsbe-

schlüsse 
 b) Satzungsbeschluss 
 
1.6.6 Aufstellung des Teilplans 1b zum Bebauungsplan 

G 158 "Sülterheide" im OT Heiden und 80. Ände-
rung des Flächennutzungsplans der Stadt Lage 
a) Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan 

G 158 TP 1b 
b) Aufstellungsbeschluss zur 80. Änderung des 

Flächennutzungsplans 
 
1.6.7 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplan 

G 158 "Sülterheide", Teilplan 1 a, der Stadt Lage, 
OT Heiden, gem. § 13 BauGB 

 a) Auswertung der Offenlegung / Abwägungsbe-
schlüsse 

 b) Ausgleichsflächenkonzept  
 c) Satzungsbeschluss 

 
1.6.8 3. Änderung des Bebauungsplanes B 20 der Stadt 

Lage 
a) Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses vom 

24.02.2011 
b) Aufstellungsbeschluss 
c) Planinhalte für die öffentliche Auslegung 

 
1.6.9 Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung 

für das Auftragssachkonto H 07065002 (Ausbau 
OGS Ehrentrup) 

 
1.7 Anfragen 
 
1.8 Beantwortung von Anfragen 
 
2 NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
2.1 Formelle Feststellungen zur Sitzung gem. § 9 

Geschäftsordnung 
 
2.1.1 form- und fristgerechte Einladung 
 
2.1.2 Beschlussfähigkeit 
 
2.1.3 Tagesordnung 
 
2.2 Niederschrift vom 13.12.2012 
 
2.3 Geschäftliche Mitteilungen 
 
2.4 Vorlagen zur Beschlussfassung (Genehmi-

gung einer Dringlichkeitsentscheidung gem 
§ 60 Abs. 1 Satz 3 GO NRW) 

 
2.4.1 Grundstückskaufvertrag  

hier: Verlängerung der Frist für den Eintritt der 
aufschiebenden Bedingung 

 
2.5 Anfragen 
 
2.6 Beantwortung von Anfragen 
 
 
gez. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
59 Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 

Haushaltssatzung der Alten Hansestadt Lemgo 
für das Haushaltsjahr 2013 

 
1.Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 13.Dezember 2011 
(GV NRW. S. 685) in Kraft getreten am 21.Dezember 2011, 
hat der Rat der Stadt Lemgo mit Beschluss vom 
10. Dezember 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen so-
wie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
Gesamtbetrag der Erträge auf  85.709.512 EUR 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 93.217.744 EUR 
 
im Finanzplan mit 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf  86.484.147 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf  95.719.371 EUR 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 3.160.755 EUR 
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf  1.935.349 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Inves-
titionen erforderlich ist, wird auf 0 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen 
in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich 
des Ergebnisplans wird auf 0 EUR 
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage 
zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf  
 7.508.232 EUR 
festgesetzt. 
 
 
 
 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditäts- 
sicherung in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf  35.000.000 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe   
 (Grundsteuer A) auf  230 v. H. 
 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  430 v. H. 
 Die Grundsteuer B beinhaltet auch die Leistungen für 
 Straßenreinigung und Winterdienst. 
 
2. Gewerbesteuer auf  425 v. H. 
 

§ 7 
entfällt 
 

§ 8 
 
1. Die im Stellenplan mit einem Vermerk "k. w." (künftig 
wegfallend) oder einem Vermerk "k. u." (künftig umzuwan-
deln) versehenen Stellen für Beamte und Tariflich Beschäf-
tigte kommen beim Freiwerden in Wegfall bzw. werden un-
ter Beachtung der durch Tarifrecht festgelegten Eingruppie-
rungsmerkmale umgewandelt. 
 
2. Stehen Aufwendungen/Auszahlungen zweckgebunde-
ne Erträge/Einzahlungen, insbesondere Zuweisungen 
des Landes gegenüber, dürfen die Aufwendun-
gen/Auszahlungen erst dann geleistet werden, wenn der 
Eingang der Erträge/Einzahlungen rechtlich und tatsächlich 
gesichert ist. 
 
3. Wird einem/einer Beamten/Beamtin ein Amt mit höhe-
rem Endgrundgehalt verliehen, so kann er/sie mit Rückwir-
kung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle 
eingewiesen werden, soweit er/sie während dieser Zeit die 
Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen 
Amtes tatsächlich wahrgenommen hat und die Planstelle, 
in die er/sie eingewiesen wird, besetzbar war. 
 

§ 9 
 
Bestimmungen über Deckungsvermerke zum Haus-
haltsplan  
 
Deckungsfähigkeit nach § 21 GemHVO 
Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträ-
ge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen zu 
Budgets verbunden werden. 
 
In Lemgo werden folgende Budgets gebildet: 
 
1. je Abteilung und je Stab lt. Organigramm der Stadt Lem-
go und für den Personalrat mit Ausnahme der u. g. Son-
derbudgets 
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2. Es werden Sonderbudgets gebildet für: 
a) die Personal- und Versorgungsaufwendungen/ Aus-
zahlungen (ohne Honorare 5019/7019) 
b) die Aufwendungen/ Auszahlungen für die Mieten an die 
Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL) einschließlich der Ne-
benkostennachzahlungen 
c) die Aufwendungen/ Auszahlungen für die Abrechnungen 
mit den Städtischen Betrieben Lemgo (SBL)  
 
In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe 
der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich 
(§ 21 Abs. 1 GemHVO). Zweckgebundene Mehrerträ-
ge/Mehreinzahlungen können für entsprechende zweckge-
bundene Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwen-
det werden. Diese Deckungsfähigkeit gilt auch für Ein- und 
Auszahlungen für Investitionen (§21 Abs. 2 GemHVO). Die 
Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen gelten nicht als 
überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendun-
gen/Auszahlungen.  
 
Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minde-
rung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.  
 
Von der Deckungsfähigkeit sind ausgenommen: 

• Aufwands- und Auszahlungskonten, die als begüns-
tigtes Konto zu einem zweckgebundenen Ertrag 
und einer zweckgebundenen Einzahlung gehören.  

• die Verfügungsmittel. 
 
Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen 
nach § 13 GemHVO 
 
Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen können mit Ge-
nehmigung des Stadtkämmerers gem. § 13 Abs. 2 GemH-
VO auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch 
genommen werden. Der im § 3 der Haushaltssatzung fest-
gesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
darf nicht überschritten werden. 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Nach öffentlicher Bekanntgabe im Kreisblatt Lippe vom 
12.11.2012 hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit allen 
Anlagen gem. § 80 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 13.12.2011 
(GV. NRW. S. 685) öffentlich bis zum Abschluss des Bera-
tungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme ausgelegen. 
 
In der Bekanntgabe ist darauf hingewiesen worden, dass 
gegen den Entwurf Einwohner und Abgabepflichtige inner-
halb einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung 
Einwendungen erheben können. 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushalts-
jahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 
Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde mit Schreiben vom 21.12.2012 angezeigt 
worden. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 
12.02.2013 bis zum Ende der Auslegung des Jahresab-
schlusses gem. § 96 Abs. 2 GO NRW in der Kämmerei, 
Papenstraße 7, Zimmer 117, öffentlich aus und ist im Inter-
net unter der Adresse www.lemgo.net verfügbar. 
 
Lemgo, den 01.02.2013 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
 
 
Dr.Austermann 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
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60 Sachlicher Teilflächennutzungsplan „Wind
 kraft“ 

hier: Aufstellungsbeschluss 
 
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der z.Zt. geltenden Fas-
sung öffentlich bekannt gemacht, dass der Ausschuss für 
Wirtschaft und Stadtentwicklung in seiner öffentlichen Sit-
zung am 29.01.2013 den Beschluss für die Aufstellung ei-
nes Sachlichen Teilflächennutzungsplanes „Windkraft“ für 
die Alte Hansestadt Lemgo beschlossen hat. 
 
Das Plangebiet ist identisch mit dem Gebiet der Alten Han-
sestadt Lemgo und ist aus dem beigefügten Kartenauszug 
ersichtlich. 
 
Lemgo, den 30.01.2013 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
61 Bebauungsplan Nr. 61 26 01.53 “Quartier ’La-

gesche Straße’ Süd“ 
 hier: Beschluss über eine erneute öffentli-

 che Auslegung 
 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung des 
Rates der Stadt Lemgo hat in seinen öffentlichen Sitzungen 
am 29.01.2013 beschlossen, den Entwurf des Bebauungs-
planes Nr. 01.53 „Quartier Lagesche Straße Süd“ erneut 
verkürzt öffentlich auszulegen, da sich nach der förmlichen 
Offenlage noch Änderungen ergeben haben.  
 
Entsprechend diesem Beschluss wird hiermit gem. 
§ 4a Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit 
§ 3 Abs.  2 BauGB in der zurzeit geltenden Fassung be-
kannt gemacht, dass der o. g. Entwurf des Bebauungspla-
nes Nr. 01.53  “Quartier Lagesche Straße Süd“ in der Zeit 
vom 
 
19.02.2013 bis einschl. 08.03.2013 
 
in der Abteilung Stadtplanung der Stadt Lemgo, 
Heustr. 36 - 38, an der Aushangfläche gegenüber 
Zi.-Nr. 203 montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr, 
sowie montags bis donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr 
bzw. donnerstags bis 17.00 Uhr zu jedermanns Einsicht-
nahme öffentlich aushängt. 
 
Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt: 
 Im Norden von der ‘Lageschen Straße’, 
 im Osten vom ‘Bahnhofsplatz’, 
 im Süden von den Bahnanlagen und 
 im Westen vom ‘Trophagener Weg’. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
Für die genauen Grenzen des Plangebietes sind die Gren-
zeintragungen im Bebauungsplan verbindlich. 
 
Das Aufstellungsverfahren wird gemäß § 13a BauGB im 
beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. 
 
Während der erneuten, verkürzten öffentlichen Auslegung 
kann sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung 
unterrichten und sich während der Auslegungsfrist zur Pla-
nung äußern. 
Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 01.53 „Quartier Lagesche Straße Süd“ können schrift-
lich an die Alte Hansestadt Lemgo, Der Bürgermeister, 
Stadtplanung, 32655 Lemgo, oder zur Niederschrift in der 
Abteilung Stadtplanung, Heustr. 36 - 38, Zimmer 204, 
Lemgo, vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
den bebauungsplan als Satzung unberücksichtigt bleiben. 
 
Zusätzlich kann der Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 01.53 „Quartier Lagesche Straße Süd“ unter  
http://www.o-sp.de/lemgo/plan/beteiligung.php 
im Internet eingesehen werden. Auch dort kann eine Stel-
lungnahme abgegeben werden. 
 
Es wird gem. § 4a Abs. 3 BauGB bestimmt, dass Stel-
lungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten 
Teilen abgegeben werden können.  
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Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 47 Abs.2a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der erneuten öffentlichen Auslegung nicht oder ver-
spätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen 
können.  
 
Lemgo, den 30.01.2013 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
62 Ergänzungssatzung gemäß § 34 Baugesetz-

buch im Bereich Hockefeldtwete 
 hier: Beschluss über Aufstellung und 
  Öffentliche Auslegung 
 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung des 
Rates der Stadt Lemgo hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 29.01.2013 beschlossen, für den Bereich der „Hocke-
feld-twete“ eine Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 Bauge-
setzbuch (BauGB) aufzustellen und den Entwurf der Sat-
zung für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen.  
 
Entsprechend diesem Beschluss wird hiermit gem. 
§ 34 Abs. 6, § 13 Abs. 2 Nr. 2, § 3 Abs.  2 BauGB in der 
zurzeit geltenden Fassung bekannt gemacht, dass der o. g. 
Entwurf der “Ergänzungssatzung gemäß § 34 Baugesetz-
buch im Bereich Hockefeldtwete “ in der Zeit vom 
 
19.02.2013 bis einschl. 20.03.2013 
 
im Bauamt der Stadt Lemgo, Heustr. 36 – 38, Abteilung 
Stadtplanung, an der Aushangfläche gegenüber Zi.-Nr. 203 
montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr, sowie mon-
tags bis donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr bzw. don-
nerstags bis 17.00 Uhr zu jedermanns Einsichtnahme öf-
fentlich ausliegt. 
 
Der Geltungsbereich der “Ergänzungssatzung gemäß § 34 
Baugesetzbuch im Bereich Hockefeldtwete“ umfasst Teile 
der Flurstücke 76, 178, 212 und 256, sowie die Fläche des 
Flurstücks 238 der Flur 54 in der Gemarkung Lemgo.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich. 
Für die genauen Abgrenzungen sind die in den Planunter-
lagen vorgenommenen Grenzeintragungen verbindlich. 
 
Während der öffentlichen Auslegung kann sich die Öffent-
lichkeit im Bereich Stadtplanung über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen 
der “Ergänzungssatzung gemäß § 34 Baugesetzbuch im 
Bereich Hockefeldtwete“ unterrichten und sich während der 
Auslegungsfrist zu den Inhalten der Planung äußern.  
 
Äußerungen sind schriftlich an die Alte Hansestadt Lemgo, 
Der Bürgermeister, Abteilung Stadtplanung, 32655 Lemgo, 
oder zur Niederschrift im Bereich Stadtplanung, Heustr. 
36 - 38, Zimmer 204, Lemgo, vorzubringen. Nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über die Satzung unberücksichtigt bleiben. 
 
Zusätzlich kann der Entwurf der Ergänzungssatzung ge-
mäß § 34 Baugesetzbuch im Bereich Hockefeldtwete unter 
http://www.o-sp.de/lemgo/plan/beteiligung.php 
im Internet eingesehen werden. Auch dort kann eine Stel-
lungnahme abgegeben werden. 
 
Lemgo, den 30.01.2013 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
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Stadt Lügde 
 
63 Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung 

der Stadt Lügde für das Haushaltsjahr 2013 
 
Es wird hiermit bekannt gegeben, dass der Entwurf der 
Haushaltssatzung der Stadt Lügde für das Haushaltsjahr 
2013 mit Haushaltsplan und Anlagen gem. § 80 Abs. 3 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
zur Zeit geltenden Fassung in der Zeit vom 18. Februar 
2013 während des Beratungsverfahrens im Rat bei der 
Stadt Lügde – Rathaus - , Zimmer 19, Am Markt 1, 32676 
Lügde, während der nachfolgenden Dienststunden zur Ein-
sichtnahme öffentlich ausliegt: 
 
montags 
7.30 Uhr – 12.45 Uhr und 14.00 Uhr – 18.00 Uhr 
 
dienstags bis mittwochs 
7.30 Uhr – 12.45 Uhr 
 
donnerstags 
7.30 Uhr – 12.45 Uhr und 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
 
freitags 
7.30 Uhr – 12.00 Uhr. 
 
Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflich-
tige innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der 
Auslegung schriftlich oder zur Niederschrift Einwendungen 
erheben. 
 
Einwendungen werden im Rathaus – Zimmer 19 –, Am 
Markt 1, 32676 Lügde entgegen genommen. Über die Ein-
wendungen entscheidet der Rat der Stadt Lügde in öffentli-
cher Sitzung. 
 
Lügde, den 01. Februar 2013 
 
Stadt Lügde 
Der Bürgermeister 
 
 
Heinz Reker 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
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Gemeinde Schlangen 
 
64 Inkrafttreten der Aufhebung des Bebauungs-

planes Nr. Oe-H 5 der Gemeinde Schlangen - 
Gebiet östlich der Straße „Zur Kammersenne“, 
südlich des Aschenweges, bis zum Flurstück 4 
(ausschließlich), entlang der Flurstücksgren-
zen 4, 63, 150, 158 und 271 (alle ausschließ-
lich) - im Ortsteil Oesterholz-Haustenbeck 

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
13. Dezember 2012 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat, gemäß §§ 7 und 41 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666 – SGV. NW. 2023), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Mai 2011 
(GV. NRW. S 271) i. V. m. § 2 (2) und (4) sowie § 10 des 
Baugesetzbuches in der Neufassung vom 
23. September 2004 (BGBI. I. S. 2414), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 
(BGBI. I. S. 1509) die Aufhebung des Bebauungsplans 
Nr. Oe.-H. 5 mit Text und Begründung als Satzung be-
schlossen. 
 
Der Begründung zur Aufhebung des Bebauungsplans wird 
eine zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 (4) BauGB 
beigefügt. Das Schriftwerk zum Bebauungsplan wird zur 
Einsicht im Bauamt der Gemeinde Schlangen, Im Dorfe 2a, 
33189 Schlangen, während der Dienstzeiten bereitgehal-
ten. Der vorstehende Satzungsbeschluss wird ortsüblich 
öffentlich bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt 
nach § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) die Auf-
hebung des Bebauungsplans Nr. Oe.-H. 5 der Gemeinde 
Schlangen in Kraft. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Für die genaue Umgrenzung sind die in den Bebauungs-
planunterlagen vorgenommenen Grenzeintragungen ver-
bindlich. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vorstehende Satzungsbeschluss wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 10 Abs 3 des Baugesetzbuches tritt mit Vollzug 
dieser Bekanntmachung die Aufhebung des Bebauungs-
planes Nr. Oe-H 5 der Gemeinde Schlangen - Gebiet öst-
lich der Straße „Zur Kammersenne“, südlich des Aschen-
weges, bis zum Flurstück 4 (ausschließlich), entlang der 
Flurstücksgrenzen 4, 63, 150, 158 und 271 (alle aus-
schließlich) - im Ortsteil Oesterholz-Haustenbeck in Kraft. 
 
Der Begründung zum Bebauungsplan wird eine zusam-
menfassende Erklärung gemäß § 10 (4) BauGB beigefügt. 
Planwerk- und Schriftwerk zum Bebauungsplan werden zur 
Einsicht im Bauamt der Gemeinde Schlangen, Im Dorfe 2, 
33189 Schlangen, während der Dienstzeiten zu jeder-
manns Einsicht bereit gehalten. 
 
 
 
 

 
Hinweise 

 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in 

§ 214 Abs. 1 Nummern 1 und 2 des Baugesetzbuches 
verzeichneten Verfahrens- und Formvorschriften unbe-
achtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde 
Schlangen geltend gemacht worden ist. 
 
Mängel der Abwägung sind gem. § 215 Abs. 1 Nr. 2 
des Baugesetzbuches ebenfalls unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb von 7 Jahren seit dieser Bekannt-
machung gegenüber der Gemeinde Schlangen schrift-
lich geltend gemacht worden sind. 
 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Form- oder 
Verfahrensvorschriften oder den Mangel der Abwä-
gung begründen soll, ist darzulegen. 
 

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 
sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschä-
digung von durch den Bebauungsplan eintretenden 
Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und 
das Erlöschen entsprechender Entschädigungsan-
sprüche wird hingewiesen. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-

ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-

lich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-

über der Gemeinde Schlangen vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Schlangen, den 23. Januar 2013 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
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Aufhebungsbereich des Bebauungsplanes Nr. Oe-H 5  
der Gemeinde Schlangen im Ortsteil Oesterholz-
Haustenbeck 
 

 
 
 
 
65 Wahl der Schöffinnen und Schöffen für die 

Strafkammern des Landgerichts Detmold und 
für die gemeinsamen Schöffengerichte im 
Landgerichtsbezirk Detmold für die Geschäfts-
jahre 2014 bis 2018. 

 
Die Gemeinde Schlangen hat für die Wahl der Schöffinnen 
und Schöffen für die Strafkammern des Landgerichts Det-
mold für die Geschäftsjahre 2014 bis 2018 eine Liste der 
vorzuschlagenden Personen aufzustellen. 
 
Wer Interesse hat, das verantwortungsvolle Schöffenamt 
auszuüben, kann sich bei der Gemeindeverwaltung 
Schlangen, i-Punkt, Kirchplatz 6, 33189 Schlangen, spätes-
tens bis zum 

31. März 2013 
melden. 
 
Schlangen, den 29.01.2013 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
66 Öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haus-

haltssatzung der Gemeinde Schlangen für das 
Haushaltsjahr 2013 

 
Es wird hiermit bekannt gegeben, dass der Entwurf der 
Haushaltssatzung der Gemeinde Schlangen für das Haus-
haltsjahr 2013 mit Haushaltsplan und Anlagen vom 
11. Februar 2013 bis zum Abschluss des Beratungsverfah-
rens im Rat während der allgemeinen Öffnungszeiten 
(montags – freitags von 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr und don-
nerstags zusätzlich von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rat-
haus Schlangen, Kirchplatz 6, Zimmer 14, 33189 Schlan-
gen, zur Einsichtnahme öffentlich ausliegt. 
 
Einwohner und Abgabepflichtige können innerhalb einer 
Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung gegen den 
Entwurf Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Gemeinde Schlangen, Kirchplatz 6, Zimmer 14, 33189 
Schlangen, erheben. 
 
Über die Einwendungen beschließt der Rat in öffentlicher 
Sitzung. 
 
Schlangen, den 07. Februar 2013 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
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Sparkasse Paderborn-Detmold 
 
67 Kraftloserklärung von in Verlust geratenen 

Sparkassenbüchern 
 
Da sich aufgrund unserer Aufgebote vom 31. August 2012 
bis zum Aufgebotstermin niemand gemeldet hat, werden 
die in Verlust geratenen Sparkassenbücher Nr.  
 
342.166.196 342.229.291 391.030.087 

 
unserer Sparkasse, gemäß §16 Abs. 2 Ziffer 6 der Verord-
nung über den Betrieb und die Geschäfte der Sparkassen 
(SpkVO) NW vom 15. Dezember 1995 hiermit für kraftlos 
erklärt. 
 
Detmold, den 28. Januar 2013 
 
 
Sparkasse Paderborn-Detmold 
Der Vorstand 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
 
 
 
68 Kraftloserklärung von in Verlust geratenen 

Sparkassenbüchern 
 
Da sich aufgrund unserer Aufgebote vom 
28. September 2012 bis zum Aufgebotstermin niemand 
gemeldet hat, werden die in Verlust geratenen Sparkas-
senbücher Nr.  
 
306.842.808 331.024.380 341.559.037 
342.233.913 342.354.487  

 
unserer Sparkasse, gemäß §16 Abs. 2 Ziffer 6 der Verord-
nung über den Betrieb und die Geschäfte der Sparkassen 
(SpkVO) NW vom 15. Dezember 1995 hiermit für kraftlos 
erklärt. 
 
Detmold, den 28. Januar 2013 
 
 
Sparkasse Paderborn-Detmold 
Der Vorstand 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
69 Aufgebote von Sparkassenbüchern 
 
Das Aufgebot der in Verlust geratenen Sparkassenbücher 
Nr. 
 
342.347.861 342.237.005 342.294.857 

 
unserer Sparkasse ist beantragt worden. 
 
Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefordert, 
spätestens in dem auf  
 
Freitag, den 10. Mai 2013 
 
im Gebäude der Sparkasse Paderborn-Detmold in Det-
mold, Paulinenstr. 34, anberaumten Aufgebotstermin ihre 
Rechte geltend zu machen und die Sparkassenbücher vor-
zulegen, widrigenfalls die Kraftloserklärung der Sparkas-
senbücher gemäß § 16 Abs. 2 Ziffer 6 der Verordnung über 
den Betrieb und die Geschäfte der Sparkassen (SpkVO) 
NW vom 15. Dezember 1995 erfolgen wird. 
 
Detmold, den 28. Januar  2013 
 
 
Sparkasse Paderborn-Detmold 
Der Vorstand 

Kr.Bl. Lippe 11.02.2013 
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Volkshochschule Lippe-West 
 
70 Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 
 

Satzung 
 
nach §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) in Ver-
bindung mit §§ 14 – 18 Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen, den §§ 8 Abs. 1 und 18 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in Verbin-
dung mit § 20 der Satzung für den Zweckverband Volks-
hochschule Lippe-West, jeweils in der zurzeit gültigen Fas-
sung, hat die Verbandsversammlung am 10.12.2012 fol-
genden Wirtschaftsplan beschlossen: 
 
1. 
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird 
 
im Erfolgsplan auf 

a) Erlöse 1.572.255,00 € 
b) Aufwendungen 1.580.823,00 € 
c) Jahresgewinn/-verlust -8.568,00 € 

 
und 
 
im Vermögensplan auf 

a) Erlöse 6.975,00 € 
b) Aufwendungen 6.975,00 € 

 
festgestellt. 
 
2. 
Kredite werden nicht veranschlagt. 
 
3. 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Rechnungs-
jahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf 52.000,00 € 
festgesetzt. 
 
4. 
Die Aufteilung der Umlage erfolgt gemäß § 20 Abs. 1 der 
Zweckverbandssatzung in der zurzeit gültigen Fassung 
vom 11.04.2007 zu 30 % nach dem Verhältnis seiner Ein-
wohnerzahlen nach dem Stande vom 30.06. des Vorjahres, 
zu 50 % nach den Teilnehmerstunden im Vorvorjahr und zu 
20 % nach den im Vorvorjahr im Verbandsgebiet durchge-
führten Unterrichtsstunden. Unter Anwendung dieses Be-
schlusses entfallen auf die Städte und Gemeinden: 
 
Gemeinde Augustdorf 9.297,54 € 
Stadt Lage 57.711,60 € 
Gemeinde Leopoldshöhe   26.052,87 € 
Stadt Oerlinghausen 29.438,00 € 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vorstehende Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 
2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 19 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über kommuna-
le Gemeinschaftsarbeit NRW (GkG NRW) in der zurzeit 
geltenden Fassung erforderliche Genehmigung für die in 
Ziffer 4 des Wirtschaftsplans festgelegte Umlage ist vom 
Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde mit Verfügung vom 25.01.2013 erteilt wor-
den. 
 
Lage, 29.01.2013 
 
gez. Christian Liebrecht 
-Zweckverbandsvorsteher- 
 
 
Zweckverband Volkshochschule Lippe-West 
Lange Str. 124 
32791 Lage 
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